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Einleitung 

Moore zählen zu den gefährdetsten Lebensräumen Europas. Sie beherbergen eine 

hochspezialisierte Tier- und Pflanzenwelt, wie den fleischfressenden Sonnentau, ver-

schiedene Orchideen und Libellen, wie die Hochmoor-Mosaik-Jungfer. Die Grundla-

ge für diese Arten bilden Torfmoose. Aus ihren absterbenden Pflanzenresten ent-

steht unter Luftabschluss Torf. Pro Jahr wächst der Torfkörper nur etwa einen Milli-

meter, zwei Meter Torfschicht entstehen also in rund 2000 Jahren – der Abbau ge-

schieht in nur kurzer Zeit. 

Österreichs Torfflächen sind zu 90%, großteils durch Entwässerungsmaßnahmen im 

Zuge der landwirtschaftlichen Nutzung dieser Flächen, zerstört. Daher werden jähr-

lich rund 120.000 Tonnen Torf vor allem aus Osteuropa importiert, wo Torf aus noch 

intakten Moorlandschaften abgebaut wird. Etwa 80% des Torfs wird für Gemüse- und 

Blumenbeete, Parks- und Straßenbegrünungen verwendet. Auf der anderen Seite 

fallen biogene Abfälle an, die unverwertet Deponien belasten und zu Torfersatzstof-

fen aufbereitet werden können. 

Intention dieser Richtlinie ist Torf in Kultursubstraten und Bodenverbesserern durch 

aufbereitete biogene Abfälle zu substituieren bzw. umweltgerechte alternative Bo-

denverbesserer (Bodenhilfsstoffe, Dünger, Komposte und Kulturerden) zu fördern.  

Freiwillige Vereinbarungen sollen dazu beitragen natürliche Ressourcen zu schonen 

und gefährdete Biotope mit spezifischer Artenvielfalt zu schützen. Organische Abfälle 

sollen darüber hinaus als wertvolle Rohstoffe erkannt und durch die Rückführung in 

den natürlichen Kreislauf gefördert werden. 

Kultursubstrate, Bodenhilfsstoffe, Komposte, Kulturerden aus Kompost, organische 

Dünger und organisch-mineralische Dünger erhalten eine Auszeichnung, wenn die 

verwendeten organischen Rohstoffe biogene Reststoffe sind bzw. aus der Verwer-

tung oder Wiederverwendung von Abfällen stammen. 

Durch die geforderten Qualitätskriterien wird eine entsprechende Pflanzenverträg-

lichkeit der Umweltzeichenprodukte sichergestellt. 
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1 Produktgruppendefinition 

Auszeichnungswürdig im Sinne dieser Richtlinie sind:  

 Kultursubstrate1:  

Dies sind Pflanzenerden als Mischungen der unter Punkt 2.1 genannten Aus-

gangsstoffe, die Pflanzen als Wurzelraum dienen, selbst wenn sie einen geringen 

Nährstoffgehalt aufweisen.  

 Bodenhilfsstoffe: 

Dies sind gemäß Punkt 2.1 zulässige Stoffe bzw. Mischungen davon, ohne we-

sentlichen Gehalt an pflanzenaufnehmbaren Nährstoffen, die den Boden biotisch, 

chemisch oder physikalisch beeinflussen, um seinen Zustand zu verbessern, oder 

die Wirksamkeit von Düngemitteln zu verbessern. 

 Düngemittel:  

dies sind Stoffe aus den unter 2.1 genannten Ausgangsstoffen, die Pflanzennähr-

stoffe enthalten, und dazu bestimmt sind, unmittelbar oder mittelbar Pflanzen zu-

geführt zu werden, um deren Wachstum zu fördern, deren Qualität zu verbessern 

oder deren Ertrag zu erhöhen. Sie finden Anwendung im Hobbygarten und im ge-

werblichen Gartenbau (Gartenlandschaftsbau) und entsprechen sämtlichen Best-

immungen des Düngemittelgesetzes [1] und der Düngemittel VO [2]  

a) organische Dünger, aus einem oder mehreren (organische Mischdünger) der 

folgendenden Ausgangsstoffe  

- aufbereitete tierische Ausgangsstoffe 

- aufbereiteten pflanzliche Ausgangsstoffen 

- aus dem Kompostbereich 

b) organisch-mineralische Dünger, aus organischem Dünger entsprechend 

Punkt a) und aus Ausgangsstoffen für mineralische Dünger, die laut Punkt 2.1 

zulässig sind. 

 Komposte 

sind Stoffe entsprechend der Kompost VO[3] mit mindestens 15 Masse% organi-

scher Substanz in der Trockenmasse, aus der gesteuerten exothermen biologi-

schen Umwandlung abbaubarer organischer Materialien, die laut Punkt 2.1 zuläs-

sig sind.  

 Kulturerden aus Kompost 

Sind Mischungen aus Kompost entsprechend der Produktgruppendefinition und 

anderen gemäß Punkt 2.1 zulässigen Mischkomponenten, die zur Anzucht und 

Kultivierung von Pflanzen, sowie zur Herstellung von Vegetationsflächen dienen 

und mit Nährstoffen angereichert sein können2  

                                            
1 Die Kategorisierung der Kultursubstrate und Bodenhilfsstoffe wurde auf Basis des Düngemittelgesetzes mit eingeschränkter 

Rohstoffauswahl vorgenommen (siehe Punkt 2 der Richtlinie). 

2  Definition in Anlehnung an ÖNORM S 2203 
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2 Gesundheits- und Umweltkriterien 

2.1 Rohstoffe 

Alle zur Herstellung verwendeten Rohstoffe sind vom Hersteller bekannt zu geben 

und im Gutachten aufzulisten. Torf ist generell ausgeschlossen. 

Die verwendeten organischen Rohstoffe müssen biogene Reststoffe sein bzw. aus 

der Verwertung oder Wiederverwendung von Abfällen gemäß Richtlinie 

2008/98/EG[4] stammen. 

Mineralische Rohstoffe dürfen nicht aus folgenden Gebieten stammen: 

— notifizierten Gebiete zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild 

lebenden Tiere und Pflanzen3  

— Gebiete des Netzwerks Natura 2000 zur Erhaltung der wildlebenden Vogelarten4   

— gleichwertige Gebiete außerhalb der Europäischen Union entsprechend des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt. 

2.1.1 Kultursubstrate und Bodenhilfsstoffe 

Mindestgehalt an organischer Substanz im Endprodukt  15% der Trockenmasse 

(berechnet als Glühverlust, Prüfung nach ÖNORM EN 13039 [5] bzw. Kompost VO 

Anlage 5, Teil 3.1.1 oder 3.1.3). 

Organische5 und anorganische6 Rohstoffe müssen laut Düngemittel VO als Aus-

gangsstoffe für Bodenhilfsstoffe oder Kultursubstrate zulässig sein. Zuschlagstoffe, 

die gemäß Grenzwerteverordnung [6], Abschnitt III mit A1, A2, B oder C eingestuft 

sind, dürfen nicht eingesetzt werden. 

Kunststoffe sind als Mischkomponenten nicht zugelassen. 

2.1.2 Komposte 

Rohstoffe für Komposte müssen als Ausgangsmaterialien laut Anlage 1 Teil 1 der 

Kompost VO zulässig sein und der ÖNORM S 2201 [7] entsprechen. Für die Herstel-

lung von Komposten ist die Verwendung der in Anlage 1 Teil 4 der Kompost VO an-

geführten Zuschlagstoffe bis zu dem dort festgelegten Anteil zulässig.  

2.1.3 Kulturerden aus Kompost 

Als Mischkomponenten sind nur organische und anorganische Rohstoffe des Punk-

tes 2.1.1 geeignet, als Komposte Qualitätskomposte des Punktes 2.1.2. Zumischen 

                                            

3   EU-Richtlinie 92/43/EWG vom 21. Mai 1992, ABl. L 206 vom 22.7.1992, zuletzt geändert durch Richtlinie 2006/105/EG des    

      Rates vom 20. November 2006. 

4   EU-Richtlinie 79/409/EWG vom 2. April 1979, ABl. L 59 vom 25.4.1979, zuletzt geändert: Verordnung (EG) Nr. 807/2003   

     (ABl. L 122 vom  16.5.2003, S. 36). 
5 z.B..: Kompost aus biogenen Abfällen, Rindenhumus, Holzfasern, Stroh, Röstkaffeeabfälle. 

6 z.B.: Ton- und Tonminerale, Perlite, Ziegelsplit, Gesteinsmehl. 
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von Abfällen ist auf jene Arten limitiert, die in der ÖNORM S 2203 [8] , Tabelle 1 mit 

den entsprechenden Schlüsselnummern angeführt sind. 

2.1.4 Organische Dünger 

Ausgangsstoffe für organische Dünger müssen der Anlage 1, Typenbezeichnung: 

„Organische Dünger“ der Düngemittel VO entsprechen und darüber hinaus in Anlage 

1 Teil 1 der Kompost VO enthalten sein. Mineralische Dünger und Torf dürfen nicht 

zugesetzt werden bzw. enthalten sein. 

2.1.5 Organisch-mineralische Dünger 

Ausgangsstoffe müssen der Anlage 1, Typenbezeichnung: „Organisch-mineralische 

Dünger“ der Düngemittel VO entsprechen und darüber hinaus in der im Anhang fest-

gelegten Auswahl enthalten sein. 

2.2 Produktion 

Behördliche Auflagen und gesetzliche Regelungen, insbesondere die Materien Luft, 

Wasser, Abfall, Umweltinformation sowie ArbeitnehmerInnenschutz betreffend, sind 

einzuhalten. 

Sowohl für inländische als auch für ausländische Produktionsstätten sind die jeweili-

gen nationalen Bestimmungen zu erfüllen. EU-Regelungen sind, sofern sie über na-

tionale Bestimmungen hinausgehen, jedenfalls einzuhalten. Die Produktionsstätte ist 

jener Ort, wo die Produkte zum überwiegenden Teil hergestellt werden.  

Der Antragsteller hat die Einhaltung dieser Anforderung zu bestätigen.  

Ein Abfallwirtschaftskonzept ist (AWK) vorzulegen.  

Die im Erlass des BMUJF (jetzt BMLFUW) [9] über die Vollständigkeit von betriebli-

chen AWK angeführten Punkte müssen darin enthalten sein. 

Für Produktionsstätten, die nach EMAS Verordnung [10] registriert bzw. nach  

ÖNORM EN ISO 14001 [11] zertifiziert sind, gelten die oben genannten Anforderun-

gen als erfüllt. 

2.3 Verpackung 

Eingesetzte Kunststoffe müssen frei von halogenierten organischen Verbindungen 

sein. Für Abgaben an Großverbraucher kann das Produkt auch unverpackt angebo-

ten werden. 

Wer Verpackungen in Verkehr setzt, hat diese entweder selbst zurückzunehmen und 

zu verwerten oder nachweislich an einem Sammel- bzw. Verwertungssystem teilzu-

nehmen. Es gelten die Bestimmungen der Verpackungsverordnung [12]. 

3 Qualitätsanforderungen 

Für alle verwendeten Inhaltsstoffe sind Aufzeichnungen über Art, Menge und Her-

kunft zu führen und für die Begutachtung der Produkte bereitzustellen. 

Der Nachweis über die Einhaltung der unten genannten Qualitätsanforderungen ist 

im Rahmen der Erstüberprüfung der Produkte zu erbringen. Zur Überwachung der 
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Produktqualität sind die in den betreffenden rechtlichen bzw. normativen Regelungen 

Normen angegeben Prüfintervalle einzuhalten. Die Aufzeichnungen über die Ergeb-

nisse der Eigen- und Fremdüberwachungsprüfungen sind jährlich beizubringen. 

Bezüglich des Gehalts an Gesamtstickstoff muss sichergestellt sein, dass bei der 

empfohlenen Anwendungsmenge nicht mehr als 175 kg Gesamtstickstoff/ ha/ Jahr, 

für Bodenhilfsstoffe nicht mehr als 50 kg/ ha/ Jahr aufgebracht werden. 

 

3.1 Kompost 

Folgende Anforderungen der Kompost VO sind einzuhalten 

 Qualitätsanforderungen für den Anwendungsbereich Landwirtschaft, Anwen-

dungsfall Hobbygartenbau gemäß Kompost VO Anlage 2, Teil 1, Tabelle 2  

 Grenzwerte für Problemmetalle der Qualitätsklasse A gemäß Kompost VO An-

lage 2, Teil 2, Tabelle 3  

 Anforderungen an die seuchenhygienische Unbedenklichkeit für den jeweili-

gen Anwendungsbereich gemäß Kompost VO Anlage 2, Teil 1, Tabelle 2a  

 Für Rindenkompost ist zusätzlich durch einen modifizierten Brutversuch7 nach 

Zöttl [13] ein stabiler Stickstoffhaushalt nachzuweisen. 

 

Die Anforderungen an ein Qualitätssicherungssystem für die Herstellung von Kom- 

posten nach der Önorm S 2206 Teil 1 und Teil 2 sind einzuhalten.  
 

3.2 Rindenmulch 

Die Analyse bei der Prüfung und die Gütekriterien des Rindenmulchs müssen den 

Anforderungen des RAL-Gütezeichens 250 [14] „Rinde für Pflanzenbau“, der Güte-

gemeinschaft „Substrate für den Pflanzenbau e.V.“ entsprechen.  

3.3 Holzfasern 

Die eingesetzten Holzfasern müssen den Anforderungen des RAL-Gütezeichens 

„Substratausgangsstoffe“, hierin den Güte- und Prüfbestimmungen für Holzfasern 

[14], entsprechen. Durch den in diesen Anforderungen definierten, modifizierten 

Brutversuch nach Zöttl ist ein stabiler Stickstoffhaushalt nachzuweisen. Es ist eindeu-

tig nachzuweisen, dass die eingesetzten Holzfasern biogene Reststoffe aus der 

Forstbewirtschaftung bzw. Abfälle aus der Be- und Verarbeitung von Holz (Schlüs-

selnummern 17102 und 17103 laut Abfallverzeichnis [15]) darstellen. Darüber hinaus 

muss sichergestellt sein, dass die Holzfasern von chemisch unbehandeltem Holz 

stammen. 

                                            
7 Brutversuch bei 25°C. N-Zugabe: 1g/l wasserlöslicher Mehrnährstoffdünger mit Spurennährstoffen, ergänzt mit Ammonium-

nitrat auf 1000 mg N/l - Analyse auf NH4 und NO3 nach 0, 10 und 20 Tagen, bei Bedarf längere Prüfdauer 
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3.4 Bodenhilfsstoffe 

Produkte, die als Bodenhilfsstoffe gemäß Düngemittel VO in Verkehr gesetzt werden 

müssen die dort festgelegten Qualitätsanforderungen und die jeweilig zutreffenden 

Anforderungen gemäß Punkt 3.1, 3.2 oder 3.3 dieser Richtlinie erfüllen. 

3.5 Kultursubstrate 

Entsprechend des Einsatzbereiches des Kultursubstrates laut ÖNORM S 2021[16] 

sind die dort festgesetzten Anforderungen einzuhalten. 

3.6 Organische Dünger 

Produkte, die als organische Dünger gemäß Düngemittel VO in Verkehr gesetzt wer-

den müssen die jeweiligen dort festgelegten Qualitätsanforderungen erfüllen. 

3.7 Organisch-mineralische Dünger 

Müssen die in der Düngemittel VO festgelegten Qualitätsanforderungen erfüllen. Die 

Trockenmasse enthält darüber hinaus mindestens 25 % organische Substanz. 

3.8 Kulturerde aus Kompost 

Ihre Qualität ist durch die Regelungen dieser Richtlinie und den „Qualitätsanforde-

rungen an Kulturerden aus Kompost“ der ÖNORM S 2203 vorgegeben. 

4 Deklaration 

Für nicht verpackte Kultursubstrate, Bodenhilfsstoffe oder Komposte ist die Deklara-

tion auf Rechnung, Lieferschein oder sonstigem Warenbegleitpapier so anzubringen, 

dass eine eindeutige Zuordnung zum betreffenden Produkt jederzeit möglich ist. 

Die laut Düngemittel VO bzw. Kompost VO vorgeschriebenen Kennzeichnungspflich-

ten sind jeweils einzuhalten.  

Die Kennzeichnung von Kulturerden aus Kompost erfolgt entsprechend der einschlä-

gigen Vorgaben der ÖNORM S 2203.  

Aus der Deklaration der Kultursubstrate muss eindeutig ersichtlich sein für welche 

Pflanzenarten geeignet ist. 

Sofern in der Düngemittel VO bzw. der Kompost VO keine anders lautenden Kenn-

zeichnungsvorschriften gefordert sind, ist das Herstellungsdatum zumindest in ko-

dierter Form anzugeben bzw. eine Chargennummer aus der das Herstellungsdatum 

nachvollzogen werden kann. 

Das Entnahmevolumen darf bei verpackten Produkten den auf der Verpackung an-

gegebenen Wert um nicht mehr als 4 % unterschreiten8[17]. 

 

 

 

                                            
8 Wird nach der ÖNORM EN 12580 geprüft und dem Gutachten ein Untersuchungsbericht beigelegt 
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5 Mitgeltende Normen, Gesetze und sonstige Regelungen 

Die nachstehend angeführten Dokumente enthalten Festlegungen, die Bestandteil 

dieser Umweltzeichen-Richtlinie sind. Rechtsvorschriften sind immer in der jeweils 

geltenden Fassung anzuwenden. Datierte Verweisungen anderer Dokumente erfas-

sen spätere Änderungen oder Überarbeitungen der Publikation nicht. Bei undatierten 

Verweisungen ist die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokumentes anzu-

wenden.  

Österreichische Gesetze können unverbindlich unter http://www.ris.bka.gv.at/auswahl/ ab-

gefragt werden 9. 

Der aktuelle Stand von Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union ist 

unter folgender Internetadresse abrufbar:  

http://www.europa.eu.int/eur-lex/de/search/search_lif.html
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ANHANG 

 

1. Für die Herstellung organisch-mineralischer Dünger dürfen folgende, im An-

hang II der VO Nr. 889/2008[18]  angeführten anorganischen Dünger verwen-

det werden: 

 

Holzasche Von Holz, das nach dem Einschlag nicht 

chemisch behandelt wurde  

Weicherdiges Rohphosphat 
Produkt gemäß Anhang I Abschnitt A.2 
Nummer 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Eu-
ropäischen Parlaments 
und des Rates (1) über Düngemittel. 

Cadmiumgehalt höchstens 90 mg/kg 

P2O5. 

Kalirohsalz oder Kainit 
Produkt gemäß Anhang I Abschnitt A.3, 
Nummer 1 der Verordnung (EG) Nr. 
2003/2003. 

Kaliumsulfat, möglicherweise auch Mag-

nesiumsalz enthaltend 

Aus Kalirohsalz durch physikalische Ex-

traktion gewonnen, möglicherweise auch 

Magnesiumsalz enthaltend.  

Calciumcarbonat (z.B. Kreide, Mergel, 

Kalksteinmehl, Algenkalk, Phosphatkrei-

de usw.) 

Nur natürlichen Ursprungs. 

Calcium- und Magnesiumcarbonat  
Nur natürlichen Ursprungs. 
(z. B. Magnesiumkalk, Magnesiumkalk-
steinmehl, Kalkstein usw.). 

Magnesiumsulfat (z.B. Kieserit) Ausschließlich natürlichen Ursprungs 

Calciumsulfat (Gips) 
Produkte gemäß Anhang ID Nummer 1 
der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003.  

Nur natürlichen Ursprungs. 

Steinmehl und Tonerde  

  

 

1. Spurennährstoffe des Anhanges I der VO Nr. 889/2008  können zugesetzt 

werden. In Summe darf der Gesamtgehalt der Spurennährstoffe 1 Massepro-

zent des fertigen Produktes nicht überschreiten.  

 

 

 


